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Der Indizienheweis

bei kırchlichen Todeserklärungen
Von Univ.-Prof. Dr. udomar he © M., München

(Schlu
Besondere IN di7ZLen RET die Vermißten

bestimmter ampfgruppen
Da die estmächte bel der Feststelung

der Gefangenen un:! Vermißten sich die eingegangenen inter-
natıonalen Konventionen hielten un die Bemühungen des NnNnier-
nationalen oten Teuzes unterstuützten, rwächst aus der sicheren
Tatsache, daß eın Kriegsteilnehmer W esten verm1ıßt ist, eın
sicheres 1Z für seinen Lod, Wenn aus denn mMständen
( Verhältnis ZUTC Familıie USW.) kein NIa besteht, eın absichtliches
„Untertauchen“ des Verm1  en vermuten.

Stalıngradvermißte. Die ustTande VOT der Kapıl-
ulatiıon der AÄArmee 1ın Stalingrad, die für die Gefangenen be-
stehenden Verhältnisse nach der Kapitulation un:! die Tatsache,
daß ach übereinstimmender Aussage er bisher heimgekehrten
Stalingradkämpfer die 1Im Raum VO.  > Stalingrad in russische Ge-
fangens  aft geratenen Angehörigen der euts  en ehrmacht
seit dem TEe 1946 acnhrichten ihre ngehörigen geben
konnten, sSind nach fast einheitlicher Auiffassung der irchlichen
Oberbehörden Deuts  ands hinreichende Indizıen, einen 1Mm
Raum VO.  ; Stalingrad Vermißten mit moralischer Sicherheit für
tot erklären können. Dies deckt siıch auch mit der Auiffassung
der Sakramentenkongregation. Na  B einer Mitteilung des bischöf-
en Ordinarlates Aachen VO 11 1952 hat die Sakramenten-
kongregation nach eingehender Prüfung eines VoNn der Eheifirau
1ines Stalingradvermißten vorgeiragenen Falles ntschieden „WX
TE hulus Congregationis HL obstat, Quominus Ordinarius
decretum emittat, QuO petenti transıtus ad allas ptiasdatur“ (Num 458/50 VO. VII

c) Jugoslawien-, Rumänien-undandereBrenn-
I In NÜil  er Weise ist INa  ®} ezügli der

Jugoslawien, Rumänien un anderen Brennpunkten des Krie-
SCS Vermißten (genann werden: Danziıg, Königsberg, Berlıin,
Oberschlesien, Weichselbogen, shew, orones  ) der —
geheuren artie dieser Kämpfe genei1igt, mit er Wahrschein-
lichkeit den L’od eines Vermi1  en anzunehmen, WeNnn eitdem
keine SC mehr gab ESs WIrd verwlesen auf die rlich-
keit der Situation bei Stohtruppunternehmungen, Patrouillen-
gängen, bei Panzerangriffen un bei Durce!  TUucCANen des Feindes.
Bel größeren urchbrüchen und Vorstößen, W1€e S1E ganz besonders
die letzte ase des Krieges 1m sSsien kennzeichneten, solHlen oft
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keine Gefangenen gemacht worden se1ın, besonders‚ wenn die Sol-
aten gar SS-Abteilungen, Feldpolize1 un ähnlichen STAr CXDO-
nıerten Iruppen angehörten. Selbst die schwarze Panzeruniform
wurde gelegentlich als Charakteristikum einer besonders gehaßten
Parteiftformation aufgefaßt. ezüglı der Rumänienkämpfer,
welche in der zweıten Augusthälifte 1944 1ın Gefangenschaft g..
rıeten, WIrd angenommMen, daß s1e, soweıt VO  &; innen keine Nach-
richt da 1ST, entweder einem rumänischen Gefangenenlager der
auf dem Transport nach Rußland der ın einem russischen Ge-
fangenenlager durch Seuchen und Strapazen umgekommen SINd;
ennn nach übereinstimmenden Aussagen von Rußlandheimkehrern
Sind Prozent schon in den rumänischen Gefangenenlagern g..
torben, VO est Qaut dem Transport nach Rußland und TrUuSS1-
schen Gefangenenlagern nochmals Prozent

Erhöhte Wahrscheinlichkeit fÜür den 'Tod besteht uch bel jenen
erm.  en, we uletzt be1ı M, schnell
zusammen geraffiten Alarmeinheiliten, be1ı Partısanen-
kämpfen, Flußübergängen oder hne ausreichende AÄAus-
bildung und Kampferfahrun bei den eingesetzt
wurden. In sehr vielen Fällen darif die Feststellung der Teilnahme

einer Schlachtoder einer Kampfhandlun g bereits als
1Z für den Tod des Vermißten gedeute werden.
Besondere Indizienfürdie seitderGefangen—

schait Vermißten
Die Ster  eit War anfänglich auch

in einzelnen westlichen Gefangenenlagern sehr ho  S& Bei den
Lagern des Ostens 1e S1e mehrere TEe erschreckend hoch

Mangels der Verpfiegung, der sanıtaren erung, der
äarztlichen Betifreuung, der Medikamente un nicht zuletzt oft
n des ungewohnten limas und der harten Arbeitsaufgapben
und Arbeitsbedingungen. ohe Ster  eıt scha Wenn sS1e
einem er festgestellt ist, ein n  1Z LÜr den Tod ein_es
erm1ißten

IndizGesundheitliche Anfälli:igkeif. Das
„Sterblichkeit“ wird verstärkt, WenNnn jeman nachgewiesener-
maßen rank, verwundet der körperlich Wa un wenig
widerstandsfähig die Gefangenschait geriet. Au  B WE rank-
heıten un Verwundungen unter normalen mständen nicht als
lebensgefährlich angesehen werden können, sSind. S1e untier den
bekannten Verhältnissen schnell lebensgefährlich geworden.

Indizienreihen. Immer verbinden sich mi1t dem Indiz
der Gefangenschait die weiıteren: Fehlen jeglicher Nachricht, ent-
standene Todesgerüchte, mannigfach ergänzt durch allgememe
Indizien, Ww1ıe sS1e unter esprochen Sind, daß eutfe nach
sieben ren immer größerer Wahrscheinlichkeit erwächst,
daß der Vermißte nicht mehr en ist
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Große Vorsicht ist j edoch geboten bei

Zivilvermißten, VOTLT em SsSten Besonders Frauen, die als
vermi1ßt ngegeben werden, sSind mehrfach als wliederverheiratet
unier anderem Namen festgestellt worden. Das Offizialat VOon Trier
erl ın einem Schreiben das Münchener Ordinariat VO

Mai 1952, daß „WIF schätzungsweise ber die Haälfte der Frauen,die WI1T auft rag IUr TLOot, erklären ollten, durch eınen mit
der Heimatortskarteien durchgeführten Suchdienst qals lebend FESfa
estie haben“ Hier Sind den Indizıenbeweis 1el höhere AN=-
forderungen stellen; der posiıtive Zweifel, solche Personen
könnten untergefaucht se1in un sich nicht auifinden lassen wollen,mu autf jeden all beseitigt werden. Soweit solche Zivilvermißte
He Luftangriffen oder bei der Heimatvertreibung besonderen (Ge-
Ttahren ausgesetzt 9 1st ein Indizienbeweis ohl möglich.Keineswegs ber 1st möglich, solange eın welteres 17 als
das der fehlenden Nachrighten vorgebracht werden ann.

S  e  ung und Frükuns derHılfen Z est
Indizien

er der e1l1dlichen Befragung der Antragsteller un! ihrerZeugen un! außer der Prüfung der Dokumente letzte Briefe,Nachforschungskorres
un geprulit werden:

pondenz können die Indizien festgestellt
Urc Nachfrage ber den Vermiı6fen. Se1neEinheit der Selın angenenlager be:  1 der ach-richtenstelle für ehrmachtvermiBte des Deutschen otfen Kreu-

ZCS, üunchen 13, Infanteriestraße Arbei durch Nachfrage eım Suchdienstdes Deutschen Carıtasverbandes, reiburg BrT., Werthmannhaus;
Wenn die el TIn bekannt 1st, durch Nach-

Irage bei der deutschen Dienststelle IUr die Benachrichtigung der
nächsten Angehörigen Von Gefallenen der ehemalıigen deutschenehrmacht, Berlin-Wittenau, Postfach;

Wenn die Aufschrift der Erkennungsmarkebekannt ist, durch Anfrage eiım OLKSDUN für deutsche riegs-gräberfürsorge, Kassel, Ständeplatz Z
durch Nachschau ın dem NEeUu herausgegebenenniısdernamentlichfest gyestelltenKriegsgefa_n-(siehe oben IL, 1

In erster Linie werden die Antragsteller selbst, Wenn S1e
aus der Einheit oder dem Gefangenenlager VO  }

den Suchdiensten miıftgeteilt bekommen, diese TIieLl eIiragenun:! die Krgebnisse ihrem Antrag eilegen. anche 1rn Be-hörden haben selbst ausgedehnte Heimkehrerbefragungen DO-hne daß allerdings die Ergebnisse der aufgewandtenMüh  D entsprachen; ber bereits die
schließlich mi1t anderen Indizien das Gewicht. eden-
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ber MUu 1mM Verfahren feststehen, daß gee1l Nachfor-
chungen bis iın die letzte eıit unternommen worden sind; ehl-
anzeigen der Suchdienste, die mehrere Te zurückliegen, können
eutie uberno Sein.

uberdem erscheint förderlich4 grundsätzlich auch dıe
Eltern und Geschwister des Vermißten eira-
gCN, die Gefahr verringern, daß die (3attın des erm.1  en

ihrer Wiederverehelichungsabsi  t inwelse unterdrückt,
we edenken 1ne Todeserklärung Auch kann
Mißstimmungen der Familie des ermißten einigermaßen be-

werden, wWenn ern un eschwister des erm1ıßten sich
aut diese Weise VO.  = der Objektivıtäat der kirchlichen nier-
suchungen überzeugen können.

Ergebnisse
a) Die durch die allgemeıine Heimkehrerbefiragung ermittelten

ergeben Sehr viele oldatiten mMUsSSeN be1
Kämpfen, besonders im sten, ode gekommen se1ın, die eute
noch als vermißt geführt werden. In der Gefangenschaft sind 1N-
olge VOonNn Unterernährung, Seuchen, Krankheit, Verwundung, har-
ter Arbeift, nIallen un:! gewöhnli:  en Todesursachen bel einer
Sterblichkei VON 40—60 Prozent sehr viele gestorben, deren
Namen eute nicht mehr festzustellen sind.

Es erwächst er mi1t fortschreitender Z.61t immMmer mehr
ZUFLXF Gewißheit, daß von den 1 Millionen erm1  en, abgesehen
VO.  - den namentlich festgestellten, noch lebenden Gefangenen,
F och sehr wenige en sınd.

Diese allgemeinen Tatsachen 1ın Verbindung mi1t
einer Anzahl jener Indiziıen, die WITLr unter darlegten, berechtigen

der Schlußfolgerung, daß der 'Tod 1nes erml.  en keinem be-
ündeten un vernünftigen Zweifel mehr begegnen kann, wenn

eın ppOoSiIi1Vves T: {Ur das Am-Leben-sein eiınes
erml.  en enntiil geworden 1StT,

keinebegründete Vermutung aufkommen kann,
daß der erm1 mi1t Absicht „untergetaucht“ ist

Da die Wahrscheinlichkeit, daß eın Kriegsvermißter noch
lebt, gering iS%, ist Zzuläss1ıg, auch

© we IUr den "Tod sprechen, wohlwollend beurteilen
sind AA allgemeıne Aufschlüsse ber die Kampflage,

ber Lagerverhältnisse, ber das Schicksal der Einheit. Dem NdIZ,
daß se1t ber fünf Jahren kein Lebenszeichen VO  =) einem Ver-
mißten mehr eingegangen 1ST, MUu immMmer eın besonderes Gewicht
zuerkannt werden.

olgerungen
Kıne RundiIrage des Erzbischöflichen Ordinarlates ünchen bel

den oberhirtlichen Stellen Deutschlands und Österreichs,
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unter dem 25 prı 1952, War bemüht, die Beurteilüng der äufig-sten Vermißtenfälle eriragen. Die Fragen lauteten im einzelnen:

a) der Tod moralisch fest, Wenn b c  E
bei den amtlichen uchstellen ergebnislos g..blieben Sind, jedoch auch keinerlei Zeugenaussagenber Gefangenschaft, Verwundung der Tra  el des Vermißten
vorliegen?

Hierauf erfolgten 1er bejahende und acht verneimendea Ant-
worten, azu acht verneinende Antworten miıt der Einschränkung,daß die rage be Stalingrad- un! anderen Brennpunktkämpfernder beim Vorliegen weiterer nd1izien bejahen sS@e]1.

In dieser letzteren Präzisierung kann die rage wohl bej ahtwerden; enn Teilnahme einem gefährlichen Unternehmen,Krgebnislosigkeit ernster Nachforschungen, Ausbleiben jederNachricht un jedes Lebenszeichens, Anhänglichkeit Frau un
Familie, jahrelanges ermißtsein Sind neben dem allgemeinen17 der hohen Sterblichkei ZUSaMMeENSgeNOoMMEeEN geeignet, einenausreichenden Indizıenbeweis schaffen Im Kınzelfall anndieser durch weıtere Indizien verstärkt werden, LA 0OdeSs-
gerüchte, ungünstige achrichten ber die betreffende Heeresein-heit USW.

der Tod mofalisch fest, wWwWenn duréh Zeugenaussägender HTC Mitteilung einer am  en Suchstelle feststeht, daß der
Betreffende, hne offensichtlich verwundet der krank gewesen zuse1ın, IN Gefangensch T, VvVon diesem Zeitpunktjedoch verm16t ist?

Darauf erfolgten tiunf bejahende und sieben verneinende Ant-
worten, azu acht verneinende ntworten mit der Einschränkung,daß bei Stalingrad- un anderen Brennpunktkämpfern oder e1ım
Vorliegen weiterer Indizien die rage bejahen sel.

Äu!  Q 1l1ler scheint dieser letzteren Präzisierung der richtigeWeg gefunden se1n, und wIird 1n gleicher Weise WI1e unter a)eine Mehrzahl VO)  ® Indizien teststellba sein, deren gewichtigstesist, daß ein Vermißter VO Augenblick der Gefangennahmeverstummt ist. Es WIrd 1er Teilich noch prüfen se1in, ob die
Möglichkeit einer Strafverfolgung des Betreifenden oder die Un-
möglichkeit der Verbindung mi1t den Angehörigen deren
Wohnsitzwechsels (z bel Heimatvertriebenen) ın Kechnungseizen SINd. Schweigelager pauschal {Üür besondere Einheiten, W1e

Feldgendarmerie USW., eutfe och anzunehmen, ist nicht hin-
eichend begründet, WI1€e ben ausgeführt wurde. Im Gegenteil be-STEe. die Befürchtung, daß gerade Angehörige solcher Einheitenbei der Gefangennahme der besonderen artie des Feindes VeT-Nnelen Nur bei militärisch, politis der wıissenschaftlich beson-ers hervorgetretenen Vermißten annn mit einer Isolierung derGefangenen auch heute noch erechne werden.
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der Tod moralisch sicher fest, WenNnn durch Zeugenaus-

sage bekannt ist, daß der Betreffende während der Kampfhand-
ungen uUusSsiande iıner untfier gewöhnlichen Lebensumständen
Nn1ıc tödlich verlaufenden rankhelit der 1ner
bei entsprechender eilbehandlung
lichen Verwundung 1ın Gefangenscha{ft gerjet und von
diesem Zeitpunkt verm1ß6t ist?

Hierauftf erfolgten zehn ejahende, NUuUr Zzwel verneinende Ant-
worten; die übrigen Antworten ejahten unter der edingung,
daß Zeugenaussagen Aaus dem betreifendem Gefangenenlager e—

Ster  eit berichteten der daß 1nNne schwere Erkrankung
der erwundung nachgewlesen Sel.

Das rgebn1s zeigt, daß auch diese Frage bejahen ist. Es mas
förderlich se1ln, wenn 1mM konkreten all wen1gstens ber ager-
verhältnisse eiwas eruleren iSt; me1st ber WITrd nicht NOU
sSeın Zusammen mi1ıt Entbehrung, Unterernährung und mangeln-
der Heilbehandlung sıind auch harmlose rkra  ungen un! Ver-
wundungen zu Lebensgefahr erwachsen, besonders In der ersten
eıit der Gefangenschaf{t. Im vorgelegten all ergibt sich MO  3 selbst
wieder die N eihe der bereits untier genannten Indizien,
vermehrt durch die Indiziıen der Erkrankung, bzw Verwundung
un Gefangennahme. Ks kommt hinzu, daß ranke und Arbeits-
unfähige, wenn S1e en blieben, besonders frühzeılt1ıg iın die
eıma entlassen wurden.

der 'FTod moralisch fest, WEeNn nachweisbar ist, daß der
Betreifende Gefangenschaft geraten und auch noch
zeichen seine Angehörigen gerichtet haft, diese oCcC
VO einem bestimmtitien, schon an zurückliıe-
genden eitpunki ausgeblieben siınd, hne
daß iıne Nachricht ber Krankheift, Verurteilung einer Freıi-
heitsstrafe durch eın Kriegsgericht der Tod bekannt geworden
wäre?

In der Beantworfiung dieser Tra stehen ijemlich unenfschie-
den s1ieben Ja gegenüber sechs Nein; der est der ntworten VOC1L-

ang weitere Indizien, w1ıe Aussagen über Zustäiände 1mM efan-
genenlager, Behandlung der Gefangenen, Art un Ausmaß der
zugewilesenen Arbeit, örperliche Konstitution des ermißten
USW., der S1e wollen bel Westgefangenschaf mit Ja, bel Ostgefan-
genscha mıiı1t Nein antworten.

Man muß diese ra ohl mit der gleichen Maßgabe bejahend
beantworten W1e die ra untier a) Zu prüfen ist NUur, se1t w1ıe
langer Zeit die Lebenszeichen ausbleiben Wir halten atur; daß
eine Zeıt von mehr als füni Jahren eınZ {Ur den Tod edeutet,

keine kriegsgerichtliche Bestrafung vermuten ist.
Was die staatliche odeserklärung betri1fft, S

WIrd 1M allgemeinen VO.  5 den kirchlichen enoradaen gewünscht,
daß S1e VOrLr der kirchlichen vorliege, S1e ist ja Voraussetizung f  ur
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die bürgerliche un:! amı auch für die kirchliche Wiedefverehe—
ung Bedeutung oMmMmMm ihr.]edoch NUur L S1e eine DOSL-
t1ve Begründung enthält, der 1mM kirchlichen Bereich eine Wür-
igung nıcht versagt wWIird; reilich „tantum valet, quanium PTIO-

Soweit S1e NUur negatıvıs al Aufgebotsverfahren zustande-
kam, Aaus der Tatsache also, daß die Verscholle  eit eine bestimmte
Zeıtirist hindurch anhielt, annn der staatlichen Todeserklärung 1M
kirchlichen Bereich eın Gewicht zuerkannt werden.

Die erreichbare moralische Sıcherheit
AÄuÜUF TD des Indizienbeweises isteilnemöoöo-=-

ralische Gewißheit des es eines Verschol-
Die vorstehenden Z Dewels heran-

gezogenen Entscheidungen der Sakramentenkongregation bewel-
SCNH, daß der Hl oft einem positiven Urteil gekommen ist,;
nachdem, zunächst ausgehen von der „SOola absentia“, ein In-
dizienbeweis aufgebaut worden Wa  x Man MU. jeder Phantasie
entbehren, WUu 1Nan diese Entscheidungen der akra-
mentenkongregation keine Eınwände erheben. Selbstverständ-
lich ließen siıch 1n allen diesen Fällen noch Möglichkeiten LÜr das
Weiterleben des Verschollenen theoretisch konstruileren.

Z ntscheiden ist 1ın en diesen Fällen ber nach der
Erfahrung, die WI1Tr auf TUn des regelhaften Ablaufes des Lebens
gewınnen können. Mıiıt des iInd1izıenbeweises ist möglichtestzustellen, daß der 'Tod höchstwahrscheinlich ist Eıine allseitigeun:! absolutie Gewißheit WIrd ın en diesen Fällen nicht erreicht
werden können; un S1e mMuß auch nıcht erreicht werden  38). Es
genügt, jene Sicherheit erreichen, daß nach dem Ermessen eines
klugen Mannes eın vernünftiger Zweifel mehr estenen kann,
daß der Betrefiffende noch en ist.

Man überspanne doch die Forderung NC daß ein höchster
rad Von Sicherheit werden MUSSEeE. ezügli dieser
moralischen Sicherheit sagt die ota „(Bezüglich der moralischen
Sicherheit) 1äßt sich keine genauere Rege en als die MUu.
eine SeIN, Quae 1rum prudentem, attentls Ccircumstantiis CONCUT-
rentibus, certum reddunt“**),

spricht VOon „vehementissimae suspiclones“, wel-
che 1ne moralische Sicherheit zustande kommen lassen””). Der klas-
sısche Kanonist beschreibt die „cCertitudo e
ralis“ Iso: „Non enım tenemur SCHMPDET habere SUummmarmn rel certi-
tudınem, sed uifcit moralis, atquı similiter Sacerdos, medicus,
1udex certitudinem, quod NN peccet, nullumque damnum
proximo inferat, 1PSO, quod PIO habeant sententi_am ere

83) NSTIrL. 1863, Einleitung und I1.
34) Dec März 1920, Vol. 12, pa
35) De cram. 111, 2, ed. 4, 1939, d ö26
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probabilem“*®) araına Le hebt hervor, daß die physische
un die metaphysische Gewißheit die Möglichkeıit des Irrtums,
dıe moralische Gewißheit hingegen ]  37ı  u AA110er ANUur die ahrscheinlich=-
ke des rrtums ausschließe®°) sagt „Die Überzeugung
WIrd selten vollkommen SC dalß nicht . irgendein weiıfel-
hafiter Gedanke auftauchen ann Schließlich mMuß 189021  - gerade
bei dieser ra aut die Ausführungen Verwelsen Wwe aps

SEC1INeTr ede eım Kmpfang der Sacra Romana ota
VO Oktober 19492 ber den Begri{ff der „moralischen Sicherheit“
gehalten hat-) Der aps Tordert, daß der Richter aut Tund der
freien Beweiswürdigung auf objektive Gründe gestützten
moralischen Sicherheit kommen hat Dies 1st Indızienbewels
sehr ohl möglich Wenn auch NUur 1Ne el VO.  - Ind1ızıen ZUTLC
Verfügung StTEe die einzeln für sich keine ewelskrait hätten 997
191LUr 1iudex sentfentilae SU4ae ration1ibus exponendi1s afifırmat
demonstrationes allatas separatım sumptas 11O  - 1C1 suffi-
c1eNTES sed simul sumptas et veluti un  9 intultione consıderatas
elementa NeCESSarıa oiferre, Qquibus ad 1udieium perven1atur defi-
NnılLvum, alls argumen(tatlo, PIINCIDIA S51 spectas, agNOoSCI
1UStia ei egitima C6 Die In L verwels die
Ents  eidung ber die Zulassung ZU lederverehelichung auf
rund der Todeserklärung des irüheren Gatten die Bischöfe
Nur wirklich ganz unklärbaren Fragen soll die Sakramenten-
kongregation angegangen werden Aus seelsorglichem Interesse
erheischen die Anträge auf Todeserklärung nach öglichkeit 1Ne
baldige Entscheidung. S1e 1S% möglich wenn INan „moralische
Sicherheit“ nıicht mi1ıt ‚absoluter Gewißhei verwecnselt. Eıne
Überspannung der Beweilserfordernisse ist sowohl rechtlich unbe-
gründet als auch seelsorglich bedenklich;: erwächst die Gefahr,
daß sich viele Frauen mı1t der standesamtlichen Trauung begnügen
und ucn spater aus Verärgerung der Gleichgültigkeit auf die
1r Eheschließung überhaupt verzichten
10 Das Verfahren der oberhirtlichen Stellen

DierTodeserklärung CT-=
O1g bei den euts  en un österreichischen oberhirtlichen Stellen
überwiegend Verwaltungsweg durch Dekret des Generalvikars
verschiedentlich S1INnd diese Angelegenheiten als erwaltungs-
sachen den Offizial delegiert. ULE Voruntersuchung un:! Begut-
achtung werden manchmal eC1in bis rel rdinariatsmitglieder
herangezogen, vereinzelt WIrd die Sache auch der Ordinariats-
SitzUNg behandelt Nur weniı1ge Ordinarlate erledigen die 0deSs-

86) Theol Mor Monachi1 1692 tract 1st 1881
37) omMm udicla eccl omae 1939 vol 934
38) Die Beweislehre Ces kanonischen Prozesses, Paderborn 1925 150
39) AAS (1942),
40) Vegl. SCSaecer. ebr. 1916, AAS (1916), 151 1

(16) -DT. uartalschrift“ 1953
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erklärungen durch Dreirichterkollegium. Öfter werden ber
wen1gstens schwierige durch Kollegialgericht untier Be1-
ziehung des Ehebandsverteldigers behandelt Diese Feststellungen
wurden anla. der RundfIrage des Erzbischö6flichen General-
vVikarlates unchen VO prı 19592 bel den Ordinarlaten
Deuts:  ands un Österreichs gemacht

Notwendigkeit sorgfältiger Untersu-
Da sich Nnischel TUr der CL este-

hendes Eheband handelt arbeiten die irchlichen enoraden mI1T
außerordentli  GE dem Laıen un selbst dem Seelsorgeklerus
N1C! voll verständlı  en gIi DIie 5 annn
nıcht nach Art des Staates schematisch vorgehen un:! die bis

Termin eLwa 31 Juli Verschollenen einfach
für tot erklären. Denn kir  en Todeserklärungsveriahren
ist das argumentum silentio unzulässig. Au  R die irche
SiIe. autf dem en der Tatsachen; anders reilich als der aaft,
dem nach Zeitirist die Tatsache des Verschollenseins
verbindlich IST Die iırche vielmehr, auf dem en der
atsachen tehend ZUEerst e1in eiliges unverletztliches Eheband
VOT, dem S1@ go  em Auftrag en echtsschutz gewähren
hat (vgl Can Es muß er es Menschenmögliche VeLI-
sucht werden, der Gefahr irrtümlichen Todeserklärung VOTI'-
zubeugen; erwachsen Aaus dieser unabse  are on
menschlichen, kirchen- un staatsrechtlichen Bereich Exzellenz

g ] hat Klerusbla 1950 3923 M1 eCc| darauftf
aufmerksam gemacht un:! bemerkt daß WILr uUuNnseTe Verm1  en
eutfe nıcht einfach rec un moralisch bschreiben dürfifen
Die iırche würdigt Naturiı auch die Interessen der hinterblie-
benen Ehegatten freilich IN Rahmen ihrer Möglichkeit die
dadurch bezeichnet 1ST daß S1e das Gottgewollte und das Von
ott ebundene ber das Schicksal der Einzelperson
tellen hat Die orgfa der iırchlichen eNnorden muß
peinlicher SCIN, als eute bei den eisten Todeserklärungen nicht
m1 dem direkten Zeugenbewels, sondern 1Ur m1T dem Indizien-
beweis gearbeitet werden annn Dieser annn naturgemä keinen
en Yrad moralischer Sicherheit gewähren WIe der Zeugen-

beweis.
Die or  a der irchlichen ehnorcden erscheint enn uch bis

eute gerechtfertigt. HS 1T och eın all bekannt
geworden daß sicheline erkirchlıche  0deSsS-
erklärungen Se@e1T 19425 als rrtümlıich CI W18:
el INUussen kirchliche Todeserklärungen er Zahl erfol-
gen Eine Gesamtstatistik ieg N1C| VOL Eın euts  es Ordinariat
erl daß 1944 bis 1952 dort 944 Todeserklärungen ausgeSpTO-
chen, 37 verweıgert wurden. Natürlich ist auch bei sorgfältig-
stem Verfahren ein Irrtum nicht ausgeschlossen och darti INa  b
ungescheut auch Wenn VO.  > 1000 die TÜr tot erklärt wurden,
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ZWweEe1 der Te1 schließlich do  ß wieder uftauchten, MU. die bis-
herige Verfahrensweise gebilligt werden; denn 109  - annn die-
Ser zahlenmäßig geringen Irrtumsmöglichkeit willen nicht 09’7 Ehe-
frauen die NeCUE Ehes  ijeßung verweigern.

Vorbereitung des erfahrens Im allgemeinen
WwIrd Aufgabe der Pfarrämter se1ın, Qaut uns der interesslier-
ten heirauen das Todeserklärungsverfahren vorzubereiten. Sie
haben den Lodeserklärungsantrag protokollieren un!: werden
einen Bericht ber Zieit, Ort un! MsStiAaAaNnde des Vermißtseins bel-
ügen Eine beglaubigte T1 der staatlichen Todeserklärung
ist vorzulegen, Mag diese auch ZUTFC Indizıenfindung jehlf beitra-
gen, w1ıe vielfach der Wall ist. Da ıne Wiederverehelichun ın
Deutschland die standesamtliche Trauung und diese die bürger-
liche Todeserklärung Voraussetzt, WITd INan etiziere irchlichen
Verfahren anfifordern. Dem rag Sind alle Unterlagen (Briefe,
niedergeschriebene der eidesstattliche Zeugenaussagen, Such-
dienstkorrespondenzen) beizugeben. Eine pfarramtlı  € Äußerung
ber die Glaubwürdigkeit der Antragstellerin und darüber, ob die
Ehe ZUTr eit des erm.1.  Se1INS zerruttet War der nicht, ist nuützlich

ndizienbewertung. Die Beurteilung der festge-
steliten Indizien ist. eine Ermessensifrage. Daraus ergibt.sı NAatur-
ema. ine gewIlsse Verschiedenheit des Vorgehens bei den ein-
zeiInen oberhirtlichen Stellen egen einen abschlägigen Bescheid,
der 1im Verwaltungswege 1st, bleibt den Antragstellern
die Zuflucht ZUTC Sakramentenkongregation; ist 1 Gerichtswege
e1in Urteil9Stie die Berufung das Gericht der höheren
nstanz en Was die Beurteilung der festgestellten Indizıen be-
IL neigen die oberhirtlichen Stellen eute mıit vollem
dem Standpunkt Z daß mit fortschreitender Ze1it die vorgebrach-
ten Indizien f{ür den '"T’od eines ermiıißten immer wohlwollender

beurteilen SINd. Ks War durchaus richtig, daß bisher die kirch-
1iıchen enorden sehr zurückhalten IL; Todeserklärungen auf
rund eines reinen Indizıenbewelses auszufertigen. Mit der an  e
der Z.eit aper, mit jedem Lage mehr un: mehr, hat sich die urch-
schlagskraft der Indizien, die iür den '"Tod eines ermı1ıßten SPTC-
chen, verstärkt, und den entgegenstehenden Indızıen ist ihre Be-
weiskraft erlahmt er mussen uch a  ( die Irüher abgewie-
ScCH wurden, erneut aufgegriffen ‚werden, da sich m1t der ängeder Zeit die abstabe 1n der Beurteilung der Ind!ızien un:! amı
die Voraussetzungen iür die geforderte „moralische Gewißhei CcE

eänder en
Wir en uch keinen Zweifel, daß die Hl Sakramenten-

kongregation diesen Standpunkt u  el Im Schreiben des O{ffi-
zialates Trier VO Maı 1952 das Ordinariat München wird
mitgeteilt, daß ein Vertreter des Ordinariates Straßburg eine Un-
terredung mıit Msgr Bartoccettil, dem ekretiar der Sakramenten-
ongregation, Wie folgt wiedergibt: „Msgr Bartoccetti hat —-
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esprochen, WI1r könnten och weıter gehen Bisher en WI1Tr den
Frauen die Ermächti  ng ZUTF Wiederverehelichung 1Ur ann g..
eben, WenNnn WIr irgendeinen ernsten, positıven Anhaltspun.
hatten Msgr. Bartoccetti außerte sich auch iın dem Sinne,
daß WI1Tr auch annn die Ermächtigung ZUTC Ehe geben kön-
neCn, WE nach sema  er Untersuchung festgestellt 1ST, daß der
erm.1 nıicht aufgefunden werden ann.  06

R s h en ZUT erun der TEe VOoNn der
Unauflösli  kei der Ehe un ZU Wahrung der echte des TUr tot
erklärten Gatten empfie sıch, 1Ne entsprechende Rechts-
eiehrung .mit der Todeserklärung verbinden. In der DIio0zese
Liınz WITrd immer, wenn NUr eın Indizienbewelis möglich WAar, den

Brautleuten VOL der Irauung Ine Erklärung abverlangt,
daß S1e ZUT kKkenntnis nehmen, daß inhre Ehe ungültig wäre, WenNn
der erm.1 noch en ware; die eue Lebensgemeinschaft
Se1 aufzugeben, wenn der erstie Mannn alle Hoffnung doch
noch wiederkehren sollte Darüber ist 1n der 10Zese Linz VO.:
Pfarrer eın TI  es Protokall aufzunehmen, VOIL den
hewerbern unterzeichnen un: den Eheakten beizuschließen

Eintragung 1:N die Pfarrbücher Zu ordern ist
die Eintragung der kirchlichen Todeserklärungen iın den arr-
büchern, da diese VON ausschlaggebender Wichtigkeit LUr den
ırchlichen Personenstand Sind. Das Kapitularvikarlat der KirzZ-
diöÖözese Uunchen un Freising hat deshalb gemä Amitsblatt VO.
25 unı 1952 (S 112) verfügt

„Die Eintragung muß deshalb geschehen:
ım Taufibuch der PfIarrel, ın welcher der Toterklärte getauft

wurde;
1mM Trauungsbuch derjenigen Pfarrei, 1ın der die rühere

Eheschließung stattfand
Die Eıntragun mMUu. mit dem Vermerk geschehen: (Da-

tum) VOIL der irchlichen Behörde fUr tot erklär
Be1l einem angeforderten Auszug aus dem Taufbuch der

Trauungsbuch mMuß dieser Vermerk ausdrücklich angeführt WeI -
den. Die kKıntragung 1m Sterbebuch des etzten Wohnsitzes hat
kirchenrechtlich nıcht die Bedeutung WI1e die Eintragung 1m. auf-
un Trauungsbuch, ist jedoch ebenfalls vorzunehmen He Num-

mer).
chlu

Auf die kürzeste Formel gebracht, Sßt cich das rgebnis Aaus
den allgemeinen Normen ber den Indizienbeweils bei irchlichen
Todeserklärungen (sıehe 1.) un aus den Überlegungen ber die
Verschollenheit se1t dem rieg 939/45 (siehe IL.) ausdrücken:
tOtalkle Jangjährı erschollenhei begründet
fast iM mer leine’so hohe Wahrscheinlichkeit
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des Todes, daß diese uUurc hinzuti‘eteflde In=-
dizıen, wıe sıe mannıgfach aufgezel wurden,
uch wenn dıiese Nı gerade schwerwiegend
sınd, PE moralischen Gewißheit erwächst. Im
Te 1953 sprechen schon viele Indiziıien für den 'Tod solcher
Vermißter, daß geradezu eines posıtiven nNd1zes fUr das Am-
Leben-sein edürfte, überhaupt inen Zweifel Ableben des
Vermißten begründet erscheinen Jassen.

Im erstien eil dieses Artikels (Jg 1953,
€ e1lte 24, e]1ie D VOoNn oben, mMmußS richt1g heißen „VOoNn

1,000.000 Vermißten‘“.

Pastoralfragen
Der Primat  . der Vorbereitung e1ım Empfang der hl Kommunilon.

In den 99  ales des pretires adorateurs“ V O]  5 Brussel wird der Dop-
pelnummer VO1L 1952 eine Lanze füur den Primat der Vorbereitung

die hl Kommuniıon gebrochen La primaute de 1la preparation
la Communi10n, II6 Der UtLOT stutzt siıch aug die probable
Änsıcht, daß die sakramentale Kommuniongnade L iın dem ugen-
hlicke des (+enusses bewirkt wWwIrd SOMI1Tt nicht mehr VOIL der Dauer
und der Qualität der beeinfilußt werden konne. Mıt beiden
Handen unterschreiben WIT die Schlußfolgerung des schönen
Satzes, mochten aber doch bekennen, eine andere Beweisfuhrun
UuNs mehr befriedigt Ganz gewichtige Dogmatıker sind nämlich
der festen Meınung, daß bestiımmte sakramentale ırkunge: der
Eucharistie an ausgelos werden können, qls dıe Spezies
anden sınd 13 bezweifelt nıcht, die gratla habitualis

ugenblicke des ENUSSES vermehrt WIird, zogert .Der auch nıcht
ehaupten, daß dies noch  - DOST dignam) sumptionem geschehen

koönne natürlich vor der Korruption der pezles WEeNiI) eine Des-
SeTre Disposition TST dann zustandekame Ferner halt nicht für
unwa  scheinlhlich, die habıtuelle na des akramentes uch
noch miteinerfrommen Danksagung wachsenkönne.
Und och mehr! ach dem omas steht die sakramentale Na‘
der hl Kommun1ion nicht 1 in der Vermehrung der eiligmachenden
nade, sondern auch 1n der Entzundung der akKtuellen Liebe, und diese
Wirkung wird besonders ach dem Empfang, ın der Zeit der
Gegenwart des eucharistischen ellandes ervorgebracht. Das ist die
S1IC. eines der größten Theologen der Neuzeit (De sacramentis I“

555) uch die Enzyklıka „Mediator Del“ cheint ıhr huldigen
„Weshalb ollten Wır daher nıcht jene loben, ach Empfang
der eucharıistischen Speise uch ach der öffentlichen assun der
chrıst]  chen Gemeinde mit ihrem go  e  en Erlöser iın innıger Ver-
traulichkeit verweilen, nicht ıon mit ıhm Zwiesprache


